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Die Funktion des Kommunalvertrags

Ein wichtiges Instrument, um die sozialistische Gemeinschafts
arbeit im Territorium zur Lösung von kommunalen Aufgaben 
zu organisieren — wobei zugleich die Interessen der Betriebe 
und Arbeitskollektive berücksichtigt werden —, sind die auf 
der Grundlage der VO über die Gestaltung der Vertragsbezie
hungen zwischen den Räten der Städte und Gemeinden und 
den Betrieben vom 17. Juli 1968 (GBl. II Nr. 83 S. 661) abzu
schließenden Kommunalverträge. Im Auftrag ihrer Volksver
tretungen entwickeln die Räte der Städte, Stadtbezirke und 
Gemeinden mit diesen Verträgen stabile, im beiderseitigen 
Interesse liegende Beziehungen zu den im Territorium an
sässigen Betrieben und Einrichtungen. Verschiedentlich 
werden auch Räte der Gemeindeverbände von ihren Volks
vertretungen berechtigt, Kommunalverträge abzuschließen.6

Der Anwendungsbereich des Kommunalvertrags umfaßt 
„beiderseitige Leistungen“ der Räte der Städte, Stadtbezirke 
bzw. Gemeinden und der Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 der Kommunal- 
vertragsVO). Korrespondierend damit legen §§ 51 Abs. 5 und 
55 Abs. 4 GöV fest, daß die Rechte und Pflichten der örtlichen 
Staatsorgane sowie der Kombinate, Betriebe und Einrichtun
gen beim gemeinsamen Einsatz materieller und finanzieller 
Fonds vertraglich zu vereinbaren sind. In § 4 der Kommu- 
nalvertragsVO wird darauf orientiert, Kommunalverträge vor 
allem abzuschließen zur vollen Ausnutzung vorhandener Ein
richtungen sowie zur gemeinsamen Schaffung und Unterhal
tung von Einrichtungen, die der Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Bürger dienen. Gemäß § 4 i. V. m. 
§ 5 Abs. 2 der KommunalvertragsVO erstrecken sich die Ver
träge auf Arbeitsleistungen sowie auf die Bereitstellung von 
Materialien und finanzielle Beteiligung.

Hier sollte auch künftig der hauptsächliche Anwendungs
bereich des Kommunalvertrags liegen. In vielen Städten und 
Gemeinden besteht jedoch das Bedürfnis, in die Kommunal
verträge auch Vereinbarungen aufzunehmen, die zwar eben
falls die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen im 
Territorium berühren, aber über materielle, finanzielle und 
Arbeitsleistungen im Sinne der jetzigen Regelung hinaus
gehen. Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen zur Unter
stützung und Förderung des geistig-kulturellen Lebens durch 
Betriebe im Territorium, die Patenschaftsarbeit gegenüber 
Schulen usw.

Verschiedentlich werden die Kommunalverträge auch als 
Instrument angesehen, um die volkswirtschaftliche Leistungs
entwicklung zentralgeleiteter Kombinate und Betriebe im 
Territorium abzusichern, das gesellschaftliche Arbeitsvermö
gen rationell einzusetzen, den Rationalisierungsmittelbau zu 
fördern, die Produktion und Qualität von Konsumgütern zu 
erhöhen. Das geht jedoch über das derzeitige Anliegen und 
den Wortlaut der KommunalvertragsVO hinaus; der Gedanke 
sollte bei einer rechtlichen Neuregelung Beachtung finden. 
Ebenso können gemeinsame Investitionen zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedinguhgen der Werktätigen nach 
den geltenden Rechtsvorschriften nicht mittels eines Kommu
nalvertrags realisiert werden.7

Insgesamt wird der Kommunalvertrag von den örtlichen 
Staatsorganen immer wirksamer als Leitungsinstrument ge
nutzt, um die gesellschaftliche Funktion der Städte und 
Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft zu realisieren. 
Insofern handelt es sich beim Abschluß und bei der Verwirk
lichung der Kommunalverträge nicht schlechthin, wie oftmals 
verkürzt bzw. vereinfacht festgestellt wird, um die Entwick
lung von Beziehungen zwischen dem „Territorium“ und den 
Betrieben, sondern um die Gestaltung von Beziehungen der 
staatlichen Machtorgane im Territorium zu den ortsansässigen 
Betrieben und Einrichtungen. In diesem Sinne sind die Kom
munalverträge wichtige Instrumente, um die unserer sozia
listischen Ordnung innewohnenden Vorzüge immer besser zu 
nutzen und die Staatsorgane in die Lage zu versetzen, ihrer 
Verantwortung für die komplexe Entwicklung in den Städten 
und Gemeinden gerecht zu werden. Über den Abschluß von 
Kommunalverträgen und die exakte Erfüllung der darin über
nommenen Verpflichtungen konkretisieren die Kombinate,

Betriebe und Einrichtungen im bedeutsamen Maße ihre 
Pflicht, das gesellschaftliche Leben in den Städten, Stadt
bezirken und Gemeinden tatkräftig zu unterstützen.

Im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung der Kommu
nalverträge für die Entwicklung der Städte und Gemeinden 
sollte mit der Neufassung des GöV auch die Funktion des 
Kommunalvertrags als Leitungsinstrument in den Händen 
der Räte der Städte und Gemeinden weiter ausgestaltet und 
die aus dem Jahre 1968 stammende KommunalvertragsVO den 
neuen Bedingungen und Erfordernissen angepaßt werden.

Der Gemeindeverband als Form
der territorialen Gemeinschaftsarbeit

\

Als eine zweckmäßige Form der territorialen Gemeinschafts
arbeit zwischen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
unter Einbeziehung der Betriebe und Genossenschaften haben 
auch viele Gemeindeverbände dazu beigetragen, die unserer 
sozialistischen Ordnung innewohnenden Vorzüge und Möglich
keiten zur Lösung volkswirtschaftlicher und kommunaler Auf
gaben auszuschöpfen.8 Durch das Zusammenwirken im Ge
meindeverband, die zeitweilige Konzentration und den effek
tiven Einsatz finanzieller und materieller Fonds sowie insbe
sondere durch die tatkräftige Mitarbeit der Bürger konnten 
Vorhaben verwirklicht werden, zu deren Bewältigung die 
einzelnen Gemeinden, auf sich selbst gestellt, nicht oder jeden
falls nicht so schnell in der Lage gewesen wären. Auf diesem 
Wege konnten die Leistungsentwicklung der landwirtschaft
lichen und der industriellen Produktion gefördert, die Bedin
gungen für das soziale Wohlbefinden der Menschen, vor allem 
in den Gemeinden und Dörfern, verbessert sowie das gesell
schaftliche und geistig-kulturelle Leben interessanter und viel
seitiger gestaltet werden.

Unter strikter Wahrung der Verantwortung der zuständi
gen Staatsorgane erschließt beispielsweise die territoriale 
Gemeinschaftsarbeit weitere Möglichkeiten, um in kreisange
hörigen Städten, Gemeinden und Dörfern Gesetzlichkeit, Ord
nung und Sicherheit zu festigen. Vielerorts hat es sich als 
wirkungsvoll erwiesen, im Gemeindeverband Maßnahmen zur 
strikten Durchsetzung der Hygiene- und Tierseuchenbestim
mungen oder zur ordnungsgemäßen Lagerhaltung zu verein
baren und deren Einhaltung zu kontrollieren. (Dabei dürfen 
jedoch die Leiter der Betriebe und Einrichtungen nicht von 
ihrer Verantwortung für die strikte Einhaltung und Durch
setzung der Rechtsvorschriften entbunden werden.) Wenn bei
spielsweise in der Regel das Territorium eines Gemeinde
verbandes mit dem Wirkungsbereich der Feuerwehr überein
stimmt, so können Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämp
fung von Bränden sowie zur Erhöhung der ständigen 
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr in geeigneter 
Weise gerade im Rahmen des Gemeindeverbandes festgelegt 
und durchgeführt werden. Des weiteren bewähren sich jähr
lich stattfindende Sicherheitskonferenzen im Gemeindeverband 
als wichtige Form des Erfahrungsaustausche, um weitere 
gesellschaftliche Kräfte für die Durchsetzung von Gesetzlich
keit, Ordnung und Sicherheit zu mobilisieren und zu organi
sieren.

Die Entwicklung macht aber auch deutlich, daß — entspre
chend der auf die Stärkung der Staatsmacht in den Städten 
und Gemeinden ausgerichteten kommunalpolitischen Konzep
tion — die Gemeindeverbände keine zusätzliche Leitungsebene 
im System der örtlichen Staatsorgane darstellen und sich auch 
nicht dorthin entwickeln werden. Sie haben sich vielmehr als 
eine organisatorische Form der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit kreisangehöriger Städte und Gemeinden herausgebildet
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